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Konfliktmineralien und ihre kommerziellen Auswirkungen:

Offenlegungspflichten entlang der Lieferkette 

Konfliktmineralien setzen nunmehr auch die Elektronikbran-
che und ihre deutschen Zulieferer unter Druck. Seit 2014 wer-
den unter Berufung auf den Dodd–Frank Act in unterschied-
lich detaillierter Form Auskünfte über die Verwendung von so-
genannten Konfliktmineralien aus Zentralafrika abgefragt. 
Konkrete Antworten dazu geben nun Dr. Bettina Enderle, An-
wältin einer Kanzlei für Umweltrecht, und Wolfram Ziehfuss als 
Geschäftsführer des FBDi.

 ? Was bedeutet der Begriff „Konflikt-
mineralien“ entsprechend dem Dodd–
Frank Act?
 ! Wolfram Ziehfuss: Dahinter steckt 

– analog zu den Blutdiamanten – der 
begründete Verdacht, dass diese Roh-
stoffe in der Demokratischen Republik 
Kongo (DRC) und ihren Nachbarstaaten 
(Angola, Burundi, Ruanda, Sambia, Su-
dan, Tansania, Uganda, Zentralafrikani-
sche Republik) unter teilweise inhuma-
nen Arbeitsbedingungen und Men-
schenrechtsverletzungen gewonnen 
werden. Zudem sollen die Verkaufser-
löse unmittelbar in die Finanzierung 
regionaler bewaffneter Konflikte fließen.
 ! Dr. Bettina Enderle: Im Einzelnen 

bezieht sich der Begriff auf die Materia-

lien Wolframit (Tungsten), Tantal (Tanta-
lum), Zinn (Tin) und Gold. Des Weiteren 
müssen entsprechend dem amerikani-
schen Dodd–Frank Act die bei der SEC 
– also der US-Börsenaufsicht – gelisteten 
Unternehmen ihren Handel mit oder die 
Verwendung von Konfliktmineralien 
offenlegen. Zum Tragen kam und kommt 
hierbei Abschnitt 1502 des Dodd–Frank 
Act, der festlegt, dass die Berichtspflich-
ten erstmals 2014 zu erfüllen waren. 

 ? Was bewirkt denn nun die Offenle-
gung nach dem Dodd–Frank Act? 
 ! Dr. Enderle: Der Dodd–Frank Act 

funktioniert nach dem „Name and 
Shame“-Prinzip. Das heißt, er baut da-
rauf, dass Unternehmen den Reputati-

onsverlust aus der Offenlegung ge-
schäftlicher Beziehungen mit den Kon-
fliktregionen scheuen. Und sobald die 
Mineralien tatsächlich aus der DRC oder 
ihren Nachbarländern stammen, müs-
sen sehr umfangreiche Berichtspflich-
ten eingehalten werden. Die Unterneh-
men müssen der US-Börsenaufsicht 
einen auditierten Bericht mit umfassen-
den Informationen zu Herkunft und 
Verwendung der Konfliktmineralien 
vorlegen. Verstärkend müssen sie eine 
„Due Diligence“ (Sorgfaltsprüfung) in 
Bezug auf die Quelle und die Lieferquel-
le durchführen, um zu belegen, dass 
die bezogenen Konfliktmineralien nicht 
der Finanzierung bewaffneter Konflikte 
dienen. Auf diese Weise sollen die Lie-
ferketten auf legal gewonnene Rohstof-
fe umgestellt und die bewaffneten 
Konflikte ausgetrocknet werden. Das 
betrifft insbesondere die verarbeitende 
und die Zulieferindustrie in den Märk-
ten Elektronik, Automotive, Luft-/ 
Raumfahrt, Medizin und Schmuck. 

 ? Wie sieht ein solcher auditierter 
Bericht aus und was enthält er?
 ! Ziehfuss: Ein auditierter Bericht an 

die US-Börsenaufsicht muss de facto die 

Dr. Bettina Enderle 
betreibt eine Kanzlei für Umweltrecht in Frankfurt am Main (www.
enderle-umwelt.de). Sie weist ausdrücklich darauf hin, dass auch 
deutsche Unternehmen über ihre Lieferbeziehungen und vertragli-
chen Auflagen mit den umfangreichen Rückverfolgungs- und Doku-
mentationspflichten des Dodd–Frank Act konfrontiert werden.

Wolfram Ziehfuss 
sähe es als Geschäftsführer des FBDi e.V. 
(www.fbdi.de) sehr gerne, dass die EU-Kom-
mission eine verbindliche europäische Regu-
lierung im Zusammenhang mit Konflitkma-
terialien verabschiedet.(B
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gesamte Lieferkette o� enlegen. Konkret 
aufzulisten ist die Beschreibung der 
Maßnahmen zur Sorgfaltsp� icht in der 
Lieferkette, die Angabe der nicht kon-
� iktfreien Produkte, die Beschreibung 
des industriellen Verarbeiters (Hütte/
Schmelze) und die Nennung des Her-
kunftslands. Außerdem müssen die 
Maßnahmen zur Bestimmung entweder 
der konkreten Mine oder wenigstens 
des Herkunftsortes der Kon� ikt-Roh-
sto� e mit größtmöglicher Genauigkeit 
dargestellt werden. 

 ? Dieses Reporting klingt sehr auf-
wändig! Wird es tatsächlich eingehal-
ten oder wehren sich die Betro� enen 
dagegen? 
 ! Ziehfuss: Seitens des FBDi können 

wir bestätigen, dass es für Unternehmen 
sehr schwierig ist, die Richtlinien zu 
erfüllen. Man muss sich einfach nur 
vorstellen, wie viele Zulieferer bis zum 
Endprodukt involviert sind – beispiels-
weise bei Platinen. Oft genug lässt sich 
einfach nicht feststellen, woher ein in 
einer Platine eingesetztes Kon� iktma-
terial kommt. Dieser Mehraufwand muss 
auch bezahlt werden, was unter Um-
ständen Preiserhöhungen bei den Pro-
dukten bedeutet. 
 ! Dr. Enderle: Ein US-Berufungsgericht 

hat nunmehr wegen Verstoßes gegen 
die US-Verfassung die P� icht der Her-
steller zur Verö� entlichung der Erklä-
rung ausgesetzt, wonach verwendete 
Mineralien „nicht DRC-kon� iktfrei“ seien. 
Als Folge müssen die Unternehmen die 
Labels „DRC-kon� iktfrei“, „DRC-Kon� ikt-
unbestimmbar“ und „nicht DRC-kon� ikt-
frei“ nicht mehr an den Produkten an-
bringen. Alle anderen SEC-Vorschriften 
behalten jedoch ihre Gültigkeit: so zum 
Beispiel die Entscheidung, ob der Dodd–
Frank Act auf sie anwendbar ist; ferner 
die Identi� zierung der Hersteller, die die 
Mineralien bzw. Rohsto� e geliefert ha-
ben, sowie die Identi� zierung des Ur-
sprungs der Materialien und Beschrei-
bung der ergri� enen Maßnahmen zur 
Bestimmung der Mine oder des Ur-
sprungs der Mineralien. 

 ? Nun unterliegen deutsche Unter-
nehmen nicht unmittelbar der ameri-
kanischen Gesetzgebung und deren 
Verp� ichtungen. Inwiefern sind diese 
wirklich vom Dodd–Frank Act betrof-
fen? 
 ! Dr. Enderle: Sie sind über ihre Lie-

ferbeziehungen und vertraglichen 

Au� agen mit den umfangreichen Rück-
verfolgungs- und Dokumentations-
p� ichten konfrontiert. Verweigern sie 
die Auskunft, kann sich das negativ auf 
die Geschäftsbeziehungen auswirken. 
Allerdings besteht Spielraum bei Auf-
wand und Ausführlichkeit der Auskünf-
te, sodass es Sinn macht, sich mit 
amerikanischen Geschäftspartnern 
abzusprechen. 
 ! Ziehfuss: Die Regelung gilt genauso 

für deutsche oder europäische Unterneh-
men, die an der US-Börse notiert sind. 
Ferner betri� t das, weil in vielen Fällen 
die Hütte, aus welcher der eingesetzte 
Rohsto�  stammt, nicht bekannt ist, auch 
Unternehmen in der Produktions- bzw. 
Lieferkette zur Herstellung eines Pro-
dukts – auch wenn diese nicht an der 
US-Börse gelistet sind. Unsere Mitglieds-
unternehmen berichten, dass in der 
Praxis die O� enlegungsp� icht durch die 
Lieferkette hindurchgereicht wird und 
sie von ihren Abnehmern in den USA 
oder Zwischenabnehmern, die in die USA 
weiterliefern, die Au� orderung zur Ab-
lieferung einer Erklärung erhalten.

 ? Wie gehen andere Länder mit dem 
Thema Kon� iktmineralien um? 
 ! Dr. Enderle: Selbst die OECD hat auf 

internationaler Ebene Verfahrensemp-
fehlungen und Leitlinien für die Ent-
wicklung einer verantwortungsvollen 
Bescha� ung aufgestellt. Die EU wiede-
rum hat sich verp� ichtet, die Einhaltung 
der OECD-Leitlinien auf breiter Basis zu 
fördern. Man ist sich also einig, dass die 
Lieferkette besser abgesichert werden 
muss, um sicherzustellen, dass in den 
Endgeräten keine Kon� ikt-Mineralien 
verarbeitet werden. 

 ? Wie ist der Stand in Europa? Hier 
gibt es doch seit Monaten einen eige-
nen Ansatz? 
 ! Ziehfuss: In der Tat! Die EU-Kommis-

sion hat im März 2014 einen eigenen 
Vorschlag für den Umgang mit Kon� ikt-
mineralien eingereicht, der auf einem 
freiwilligen Selbstzerti� zierungssystem 
für Importeure bestimmter Rohsto� e 
basiert. Dieser ist als Verordnung ge-
plant, wodurch er unmittelbar in den 
EU-Mitgliedstaaten verbindlich gültig 
wäre. Seither allerdings läuft die Diskus-
sion ohne konkretes Ergebnis.
 ! Dr. Enderle: Der Entwurf bezieht 

sich auf die Einfuhr von Erzen und Kon-
zentraten in die EU, sofern sie die soge-
nannten 3TG – also Tantal, Wolfram, 

Zinn und Gold – enthalten. Nachdem 
dieser Vorschlag keine Einschränkung 
auf bestimmte Herkunftsländer vor-
sieht, müssen die EU-Unternehmen 
selbst feststellen, wo weltweit diese 
Kon� ikt- und Hochrisikogebiete sind. 
Hier wären EU-Leitlinien für die Unter-
nehmen beileibe eine erhebliche Ent-
lastung.

 ? Was heißt das nun konkret? Wo ist 
der Unterschied zur US-amerikani-
schen Regelung? 
 ! Dr. Enderle: Beim Dodd–Frank Act 

liegt die Berichtsp� icht am Ende der 
Produktionskette (downstream), also 
beim Hersteller oder Verkäufer von 
Produkten wie Handys, Halbleiter oder 
Komponenten, sofern sie 3TG enthalten. 
Die Aufklärung erfolgt dann rückwärts 
durch die gesamte Lieferkette. Der eu-
ropäische Entwurf hingegen knüpft die 
Verp� ichtung ausschließlich an den 
EU-Einführer, was als upstream bezeich-
net wird. Gemeint ist hier der Weg der 
Rohsto� e von der Mine bis zur Schmel-
ze – unter Einbeziehung der Importeu-
re. Auf diese Weise wären in der EU nur 
rund 400  Unternehmen von der Be-
richtsp� icht betro� en; ganz im Gegen-
satz zu den etwa 880.000 Firmen, die 
bei 3TG downstream in die P� icht ge-
nommen werden. Bei der Upstream-
Variante würde die Regulierung vor al-
lem auch die Importeure von Produkten 
mit 3TG außen vor lassen. 

 ? Was müsste ein Unternehmen tun, 
das sich zur freiwilligen Selbstzerti� -
zierung verp� ichtet? 
 ! Dr. Enderle: Ein „verantwortungs-

voller EU-Einführer“ verp� ichtet sich zur 
Einhaltung mehrerer Vorgaben: Erstens 
müsste er ein Management- und Risiko-
managementsystem zur Sorgfaltsp� icht 
(Kontrolle und Transparenz entlang der 
Mineralienlieferkette...) nach OECD-
Standards einrichten. Eine zweite Maß-
nahme beträfe die Formulierung und 
Verö� entlichung seiner Lieferkettenpo-
litik sowie die Aufnahme der Selbstzer-
ti� zierung in Verträge und Vereinbarun-
gen mit den Lieferanten. Drittens müss-
te er Audits durch unabhängige Dritte 
zum Nachweis der Sorgfaltsp� icht-Er-
füllung zustimmen. Eine vierte Maßnah-
me beträfe die Zerti� zierung gegenüber 
der nationalen Behörde. Darüber hinaus 
müsste er die Informationen auch 
downstream in der Lieferkette und in 
Berichten über das Internet zur Verfü-
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gung stellen. Auf der Grundlage der 
eingehenden Informationen schließlich 
wird die Kommission eine Liste verant-
wortungsvoller Hütten und Raffinerien 
erstellen. Vorgesehen sind auch Vor-
schriften zur Überwachung und Sank-
tionierung sowie zum Informationsaus-
tausch zwischen den Behörden. 

 ? Ist das realistisch – angesichts des 
enormen Aufwands? Und gibt es denn 
Anreize für Unternehmen, damit sie 
diese Maßnahmen umsetzen? 
 ! Ziehfuss: Die brisante Thematik ist 

allen bewusst, und immer mehr Unter-
nehmen beachten diese im Zuge der 
Corporate Responsibility. Dennoch gibt 
es überall schwarze Schafe, sodass 
Anreize durchaus sinnvoll erscheinen. 
Aus Sicht des FBDi vorstellbar wäre 
beispielsweise, dass die Vergabe von 
öffentlich ausgeschriebenen Projekten 
künftig zertifizierten Importeuren vor-
behalten bliebe. Aber dies sind Gedan-
kenspiele und die Verhandlungen längst 
nicht abgeschlossen. Dazu kommt, dass 
inzwischen auch das EU-Parlament 
Forderungen nach einer verbindlichen 
Regulierung eingebracht hat. 

 ? Was ergibt sich daraus als Quintes-
senz für die Elektronik-Distribution in 
Deutschland? 
 ! Dr. Enderle: Angesichts der Weite 

und Unbestimmtheit der Regelungen 
im Verordnungsentwurf sind noch 
zahlreiche Änderungen zu erwarten. 
Umso mehr sollten sowohl Einkäufer als 
auch Verwender von Konfliktmateriali-
en den Fortgang des europäischen 
Gesetzgebungsprozess weiterhin be-
obachten. 
 ! Ziehfuss: Auch wenn die Zahl der 

Unternehmen steigt, die sich ihrer ge-
sellschaftlichen Verantwortung stellen, 
so hat sich schon bei den OECD-Regu-
lierungen gezeigt, dass eine Regelung 
auf freiwilliger Basis von der großen 
Mehrheit gerne ignoriert wird. So gese-
hen ist es durchaus möglich, dass eine 
verbindliche Regulierung verabschiedet 
wird, welche die Industrie zur Daten-
sammlung über die gesamte Lieferket-
te zwingt. 

 ? Wann ist mit dem Inkrafttreten der 
neuen Anforderungen zu rechnen? 
 ! Ziehfuss: Da derzeit noch viele 

Punkte kontrovers sind, rechnen wir 
frühestens 2017 mit einem Inkrafttreten 
der EU-Verordnung.  go

Prototyping:

Laptop-Bau- 
kasten mit  
Raspberry Pi

Für die Maker-Plattform Raspberry Pi erscheinen immer wie-
der spannende Erweiterungen. Bühne frei für das Raspberry Pi 
Notebook!

Die Welt des Raspberry-Pi-Ökosystems 
ist um eine interessante Komponente 
reicher: das Pi-Top Kit, das der Distribu-
tor RS Components ab sofort anbietet. 
Das als Crowdfunding finanzierte Kit 
steht unter dem Motto „Bauen Sie Ihren 
eigenen Laptop“ (Bild). Das Konzept 
besteht im Wesentlichen aus einem mit 
Hilfe eines Raspberry Pi betriebenen 
Laptop. Es umfasst

 ➜ einen 13,3-Zoll-HD-LCD-Bildschirm 
mit eDP-Schnittstelle und einer Auf-
lösung von 1366 × 768 Pixeln,
 ➜ eine Smart Battery für mehr als 
10 Stunden Laufzeit,
 ➜ ein Zwei-Draht-SMBus-Interface V2.0,
 ➜ ein Trackpad und eine vollständig 
programmierbare Tastatur,
 ➜ eine 8-GB-SD-Karte mit vorinstallier-
tem Pi-TopOS,
 ➜ Stromversorgung und ein Handbuch 
mit Illustrationen für den Zusammen-
bau.

Der Bausatz für einen Laptop auf Basis 
des Raspberry Pi wird mit Pi-TopOS 
ausgeliefert – einem Betriebssystem auf 
Basis von Raspbian Wheezy. Pi-TopOS 
unterscheidet sich von Raspbian durch 
eine leicht unterschiedliche Auswahl 
standardmäßig installierter Software 

und vor allem durch einen modifizierten 
Desktop, der in seinem Erscheinungs-
bild an OS X angelehnt ist. Unabhängig 
davon haben die Nutzer aber Zugriff auf 
die üblichen Paket-Quellen von Rasp-
bian und können daraus jede beliebige 
Anwendung installieren.
Das Betriebssystem macht es einfach, 
den Pi-Top mit dem WLAN zu verbinden, 
den Akkuladezustand zu überwachen 
sowie das Betriebssystem zu personali-
sieren. Ebenfalls im Pi-TopOS enthalten 
ist CEEDUniverse. Dabei handelt es sich 
um ein Spiel, das Benutzer die Program-
mierung genauso lehrt wie den Aufbau 
elektronischer Schaltungen mit dem 
Raspberry Pi. Weitere Eigenschaften sind 
das Pi-Top Dashboard, ein Programm-
code-Editor und Unterrichtsplan, der bis 
zum Sommer 2016 über 100  Stunden 
Tutorial-Inhalt haben soll. Hinzu kommt 
ein „Kit Component Guide“ und eine 
Microsoft-Office-kompatible Software 
Suite mit Minecraft, Libre Office, Chro-
me-Browser und 3D Slash.
Der Pi-Top wurde aufrüstbar konzipiert 
und wird mit allen aktuellen und zukünf-
tigen Versionen des Raspberry Pi kom-
patibel sein. Ein Schnäppchen ist das 
Pi-Top Kit allerdings nicht: 318 Euro ver-

langt RS. Trostpflas-
ter: Den bestehenden 
Pi-Top können die 
Nutzer in Zukunft 
ganz einfach mit dem 
jeweils neuesten 
Rasp berry Pi Board 
aufrüsten. Es gibt den 
Pi-Top in einer grauen 
und einer grünen 
Gehäuse-Variante. jk

Bild 1. Das Pi-Top Kit von RS Components enthält alle Teile, um den 
Raspberry Pi zu einem Notebook auszubauen. (Bild: CEED)


